
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV II-020/11 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: II Fachbereich: 70 Termin der Tagung: 21.12.2011 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 29.11.11  Umwelt 06.12.11 
 Haushalt und Finanzen        Hauptausschuss 14.12.11 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 08.12.11  Stadtverordnetenversammlung 21.12.11 
 Soziales, Gleichstellung u. Rechte der 

Minderheiten       
 Beteiligung Ortsbeiräte nach 

KVerf       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        Information an AG Stadteile 24.11.11 
 Wirtschaft, Bau und Verkehr 07.12.11  JHA       

 

Beratungsgegenstand: 
 
4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Cottbus über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung) 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus möge beschließen: 
 
4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Cottbus über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung) 
 
 
   

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus hat die 3. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Cottbus über die Straßenreinigung  (Straßenreinigungssatzung) am 
26.10.2011 - Beschluss-Nr. II-012-32/11 – beschlossen.  
 
Das Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungssatzung (Anlage I) ist Bestandteil der 
Beschlussfassung zur Satzung. 
Durch eine fehlerhafte Bearbeitung der Datei sind die Straße Am Klostertor nicht und die 
Groß Döbberner Straße sowie die Uferstraße fehlerhaft im Straßenverzeichnis zur 
Straßenreinigungssatzung aufgeführt. 
 
Die Beschlussfassung II-012-32/11 zur Straßenreinigungssatzung ist durch die korrigierte 
Aufnahme der aufgeführten Straßen in das Straßenverzeichnis zu ändern. 
 
Aus den Korrekturen des Straßenverzeichnisses ergeben sich keine Veränderungen für die 
Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren, da die o. g. Straßen in der Kalkulation enthalten 
sind. 
 
Die AG Stadtteile ist darüber am 24.11.2011 informiert worden. 
 
 
 
 
 
Anlage 
4. Satzung zur Änderung der Satzung der Satzung der Stadt Cottbus über die 
Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) 
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1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 
Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 
Erträge:       
Aufwand:       
Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 
Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 

Erträge:       
Aufwand:       

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 

Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

 
 


